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Erwägungen

E. 4
Der Verteidiger stellte noch mit Eingabe vom 6. Dezember 2017 den Antrag, das Verfahren
sei bis zum Vorliegen eines Sachurteils im Verfahren der Staats- anwaltschaft I beim BG
Hinwil (DG170029) zu sistieren. Dann stehe nämlich eini- germassen verbindlich fest,
welcher Sachverhalt erstellt werden könne, was sich abermals auf die gutachterlichen
Feststellungen auswirken könnte. Namentlich ein Freispruch im Bereich des Verstosses
gegen das Tierschutzgesetz müsste zu einer völlig anderen Einschätzung der psychischen
Erkrankung des Beschuldigten und auch in Bezug auf die Legalprognose führen (Urk. 164
S. 3). Der Verteidiger hat indessen nicht aufgezeigt, weshalb dieser Freispruch das
Gutachten im er- wähnten Sinne umstossen sollte. Seine Behauptung ist für das Gericht
nicht ohne Weiteres nachvollziehbar. Im Gutachten finden sich auch keine diesbezüglichen
Anhaltspunkte. Auch weitere Freisprüche vermöchten für vorliegendes Verfahren keine
erkennbar wesentlichen Auswirkungen zu zeitigen (vgl. dazu auch unten Erw. IV.3.2.6.ee.).
Der Sistierungsantrag gemäss Eingabe vom 6. Dezember 2017 ist abzuweisen. II.
Sachverhalt 1. Dem Beschuldigten wird zusammengefasst vorgeworfen, sich ohne Fahrbe-
rechtigung am 14. März 2014 mittels einer (zeitweiligen) Raserfahrt mit dem Por-

- 10 - sche Cayenne einer Polizeikontrolle und damit verbunden einer Kontrolle bezüg- lich
seiner Fahrfähigkeit entzogen und Verkehrsregeln verletzt (Ankl.Ziffer HD A, B, D, F) und
zwei Passanten in skrupelloser Weise in Lebensgefahr gebracht zu haben (HD C). Bei der
anschliessenden Flucht zu Fuss habe er sodann mit sei- nem Sprung über die Motorhaube
eines stillstehenden Polizeifahrzeuges diese zerkratzt (HD E). Zusätzlich wird ihm zum
Vorwurf gemacht, am 8. März 2014 den Porsche Cayenne ebenfalls ohne Fahrberechtigung
gelenkt zu haben (ND 1). Am 30. Januar 2014 soll er dann - wiederum ohne
Fahrberechtigung - mit dem Por- sche Cayenne eine qualifiziert grobe
Verkehrsregelverletzung mit einer Fahrt auf der Autobahn A1 Richtung Zürich verübt
haben (ND 3). Am 27. September 2014 soll er auf Polizeibeamten losgegangen sein, die
wegen Differenzen und Sachbe- schädigungen im Lokal "F._____" in G._____ ZH
ausgerückt waren (ND 4). Der Freispruch der Vorinstanz vom Vorwurf der Gefährdung des
Lebens (Ankla- gepunkt HD C) wurde von der Staatsanwaltschaft nicht angefochten. Der
Be- schuldigte hat sodann den Anklagepunkt HD D und HD F (Ankl.Ziff. HD F) sowie (ND
4) anerkannt. Diese Vorwürfe sind nicht weiter zu prüfen. 2. Der Beschuldigte zeigte sich
sodann betreffend der ihm vorgeworfenen Flucht- fahrt vom 14. März 2014 (HD)
weitgehend geständig. Indessen liess er in einzel- nen Sachverhaltsabschnitten die
vorgeworfene Geschwindigkeit sowie die Sach- beschädigung bestreiten. 2.1. Betreffend
Anklagepunkt HD B, Seite 4 Abs. 3 liess der Beschuldigte vor Vorinstanz bestreiten, dass
er bei einer Geschwindigkeit von ca. 60 km/h bis auf 3 Meter auf einen Personenwagen
aufgeschlossen sei. Sodann bestritt er, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug zufolge



seines Überholmanövers zum Auswei- chen auf den Velofahrstreifen gezwungen worden
sei (Urk. 81 S. 14). Die Vorinstanz erachtete den Sachverhalt gestützt auf den Videobeweis
(Urk. HD 14) als erstellt (Urk. 105 Ziff. 2.6.3.2. S. 12). Dieser Ansicht kann nicht gefolgt
werden. Die auf dem Video festgehaltenen Geschwindigkeiten geben jene des
Polizeifahrzeuges an. Da der Abstand zum Wagen des Beschuldigten zufolge der stark
wechselnden Beschleunigung nicht konstant war - während das Polizeifahr-
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Abbremsen (Urk. HD 14 Videosequenz 150 - 172) - sind in dieser Phase keine Aussagen
zur Geschwindigkeit des Fahrzeugs des Beschuldigten möglich. Hin- gegen ist erstellt, dass
das entgegenkommende Fahrzeug wegen dem Beschul- digten auf die Fahrradspur
ausweichen musste, da er klar mit den linken Rädern die Mittellinie überfuhr (Urk. HD 14
Videosequenz 345-350). Entgegen der Vertei- digung spielt es keine Rolle, dass auf dem
Video das eigentliche Ausweichmanö- ver des entgegenkommenden Fahrzeuges an sich
nicht sichtbar ist. 2.2. Betreffend des sechsten Absatzes (= HD B S. 5 Absatz 3) bestreitet
die Verteidigung die vorgeworfene Geschwindigkeit von 180 km/h. Der Beschuldigte sei
niemals mehr als 154 km/h gefahren (Urk. 81 S. 14). Mit der Vorinstanz ist in- dessen der
anklagegemässe Sachverhalt als erstellt zu erachten (Urk. 105 Ziff. 2.6.3.3. S. 12 f.; Art. 82
Abs. 4 StPO). Das Argument der Verteidigung hat sie zutreffend widerlegt: aus der
Videoaufzeichnung ergibt sich, dass sich vor dem Abbremsen des Beschuldigten wegen der
Kurve die Distanz zum Polizeifahrzeug immer mehr vergrössert hat und er bis zu diesem
Zeitpunkt mindestens 180 km/h gefahren ist. 2.3. Betreffend Anklageabschnitt HD B S. 7
Abs. 2 liess der Beschuldigte vor Vorinstanz bestreiten, dass er die
Innerortsgeschwindigkeit von 50 km/h auf der H._____-Strasse in I._____ um mindestens
30 km/h überschritten habe. Diese Zahl beruhe auf einer unzuverlässigen Schätzung und
könne prozessual nicht verwertet werden. Anerkannt werde eine einfache
Geschwindigkeitsübertretung im nicht qualifizierten Bereich (Urk. 81 S. 14). Die
Vorinstanz hat die Aussagen der als Zeugen einvernommenen Polizeibeamten J._____
(Urk. HD 9 und HD 35), K._____ (Urk. HD 13 und HD 46) und L._____ (Urk. HD 48)
sowie des Passanten M._____ (Urk. HD 30) zutreffend wiedergegeben (Urk. 105 S. 17 - 20;
Art. 82 Abs. 4 StPO). Sie hat diese Aussagen sodann, eingebettet in den gesamten
Handlungsablauf, sorgfältig gewürdigt und kam zum Schluss, dass der Anklage- vorwurf
(Überschreitung der Innerortsgeschwindigkeit um über 30 km/h erstellt sei (Urk. 105 S. 20
f. betreffend H._____-Strasse). Darauf ist vollumfänglich zu ver- weisen (Art. 82 Abs. 4
StPO). Die Vorbringen der Verteidigung vermögen nicht zu
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genaufruf hin bei der Polizei gemeldet hatte, deckt jene der den Beschuldigten verfolgenden
Polizeibeamten. Alle Zeugen beschreiben die hohe Geschwindigkeit des Beschuldigten in
der H._____-Strasse. Gemäss M._____ fuhr der Beschul- digte mit einer Geschwindigkeit
von über 100 km/h bzw. zumindest sehr schnell. Der Polizeibeamte J._____ schätzte die
Geschwindigkeit auf 80 - 100 km/h, der Polizeibeamte L._____, welcher direkt hinter dem
Beschuldigten herfuhr, erklärte, er sei auf der H._____-Strasse mit mindestens 60 km/h
gefahren, der Abstand zum Fahrzeug des Beschuldigten habe sich jedoch vergrössert. Die
Geschwin- digkeitsschätzung seines Beifahrers K._____ fällt zwar auf den ersten Blick
merk- lich tiefer aus, indem er die Geschwindigkeit auf sicher einiges höher als 30 km/h
angab. Indessen hatte er - aufgrund der Verkehrsschikane (vgl. Urk. HD 10 Bilder

E. 4.1



Der Beschuldigte bestreitet sodann, wie erwähnt, am 30. Januar 2014 ohne
Fahrberechtigung mit dem Porsche Cayenne eine qualifiziert grobe Verkehrsre-
gelverletzung mit einer Fahrt auf der Autobahn A1 Richtung Zürich verübt zu ha- ben (ND
3). Zu jener Zeit sei das Fahrzeug regelmässig von Mitarbeitern und Kol- legen des
Beschuldigten gefahren worden. Die vorliegenden Radarfotos würden den Schluss nicht zu
lassen, dass es sich beim Fahrer um den Beschuldigten handle (Urk. 81 S. 17).

E. 4.1.1
Das objektive Tatverschulden für die qualifiziert grobe Verkehrsregelverlet- zung ist im
Rahmen der scharfen Strafandrohung von minimal einem Jahr noch als gering zu
bezeichnen, war die Geschwindigkeitsübertretung von rund 104 km/h zwar deutlich über
der Qualifikationsgrenze von 80 km/h, aber die Fremdge- fährdung auf der Autobahn bei
eher geringem Verkehrsaufkommen um 22.00 Uhr nicht sehr ausgeprägt. In subjektiver
Hinsicht handelte der Beschuldige direktvor- sätzlich; er fuhr wohl einzig deshalb so
schnell, um sich dem Temporausch hinzu- geben. Ein anderes Motiv des diesbezüglich
ungeständigen Beschuldigten ist nicht ersichtlich. Die Mehrfachbegehung des Fahrens ohne
Berechtigung in ND 1 und 3 ist verschuldenserhöhend zu veranschlagen. Subjektiv fällt hier
ins Ge- wicht, dass er keine Veranlassung hatte, den Wagen selbst zu fahren. Für den er-
stellten Teil der Fahrt in W._____ hätte er ohne Weiteres die Bekannte T._____ seinen
Wagen steuern lassen können. Wie die Vorinstanz sodann zu Recht fest- gehalten hat, zeugt
bei der Gewalt und Drohung gegen Beamte die Tathandlung von der niedrigen Gesinnung
des Beschuldigten. Als blosse "Tätlichkeit" führt sie nur zu einer geringen
Verschuldenserhöhung.

E. 4.1.2
Was die Täterkomponente angeht, so kann zunächst auf die vorstehenden Ausführungen
verwiesen werden (Ziff. 3.3.1. - 3.3.3.). Als weiterer leichter Straf- erhöhungsgrund kommt
das Delinquieren während laufender Untersuchung be- treffend ND 4 (Tat am 27.
September 2014) hinzu. Betreffend der Asperationsde- likte zeigte er sich auch nicht
geständig. Der Berufungsrückzug kurz vor der Hauptverhandlung betreffend ND 4 (Gewalt
und Drohung gegen Beamte) ist nicht als eigentliches Geständnis zu werten und schlägt nur
geringfügig zu Buche.

E. 4.1.3
Insgesamt erweist sich in Anwendung des Asperationsprinzips eine Erhö- hung der
Einsatzstrafe um 9 Monate auf 32 Monate Gesamtstrafe als angemes- sen.
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E. 4.2
Die für die einfachen Verkehrsregelverletzungen von der Vorinstanz ausge- fällte Busse
erweist sich als angemessen und ist mit Fr. 500.– zu bestätigen (Urk. 105 S. 49 f. Ziff. 4.4.).
Diese wurde im Übrigen vom Verteidiger auch nicht angefochten. Die Ersatzfreiheitstrafe
ist auf 5 Tage festzulegen. V. Vollzug 1. Das Gericht kann gemäss Art. 43 Abs. 1 StGB den
Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem und höchstens drei Jahren teilweise
aufschieben. Dies ist allerdings nur möglich, wenn in Anlehnung an Art. 42 Abs. 1 StGB
Anhaltspunkte für eine Wiederholungsgefahr, d.h. für eine ungünstige Prognose, fehlen.
Dabei darf der unbedingt vollziehbare Teil die Hälfte der Strafe nicht übersteigen (Art. 43
Abs. 2 StGB). Für den aufgeschobenen Teil der Strafe bestimmt das Gericht dem



Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB). 2. Der
Beschuldigte ist mit einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten zu bestrafen. Ein teilbedingter
Vollzug der Strafe wäre somit möglich. Indessen sind vorliegend die Voraussetzungen
dafür nicht erfüllt. Der Beschuldigte weist vier, mehrheitlich ein- schlägige Vorstrafen aus.
Er liess sich weder von bedingten noch unbedingten Geldstrafen von weiterem
Delinquieren abhalten. Selbst eine bedingt aufgescho- bene Freiheitsstrafe hielt ihn nicht
von seinem kriminellen Verhalten ab. Wir- kungslos war auch die Weisung, am
deliktorientierten Lernprogramm TdV (Trai- ning für drogenauffällige
Verkehrsteilnehmende) beim JuV teilzunehmen. Er er- schien zunächst nur zum ersten
Termin und nahm die weiteren Terminen nicht wahr (beigezog. Akten, Bezirksgericht
Uster, Urteil vom 26. April 2012 [GG110057], Urk. 35). Ein weiterer Anlauf dauerte vom
28. Mai 2013 bis rund im Frühjahr 2014. Dabei kam es trotz dieser Sitzungen zu weiterer
Delinquenz. Auch die persönlichen Lebensumstände scheinen nicht gefestigt, wie sich dem
Befund- bericht, der Befragung anlässlich der Berufungsverhandlung (Prot. II S. 7 ff.) und
dem psychiatrischen Gutachten vom 6. Juli 2017 und entnehmen lässt (Urk. 125, 145). Der
Gutachter setzt im Übrigen die Gefahr, dass der Beschuldigte weitere Straftaten begehen
könnte, als deutlich an (Prot. S. 145 S. 71 f.; S. 78).
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Prognosestellung gemäss dem "PCL-R"-Test, wonach der Beschuldigte einen Gesamtscore
von 20 erreicht habe (bei einem Cut-Off-Wert von 30 für die An- nahme von Psychopathie),
in Verletzung wissenschaftlicher Standards dennoch behaupte, dass der Beschuldigte
psychopathische Züge aufweise. Sodann habe er bei der Anwendung des
Dittmann-Katalogs (Hilfsmittel für Fachkommissionen des Strafvollzugskonkordates der
Nordwest- und Innerschweiz für ihre Beurtei- lung der Gemeingefährlichkeit) nur die
negativen Fakten betont (Urk. 153 S. 11 ff.). Festzuhalten ist diesbezüglich, dass der
Gutachter bei der Interpretation des PCL-R-Tests eine Psychopathie im klinischen Sinn des
Beschuldigten aus- schliesst. Sodann begründet er sehr sorgfältig, dass die Tendenz weg
von der di- chotomen Einteilung Psychopathie "ja oder nein" unter Verwendung des
Cut-Off- Werts von Hare wegzugehen und vielmehr unter anhand der einzelnen Merkmale
respektive der jeweilig erreichten Punktescores von mehr oder weniger ausge- prägten
psychopathischen Zügen zu sprechen und das Konstrukt der Psychopa- thie eher
dimensional (fliessend) zu verstehen. Unter Anwendung einer fliessen- den
Betrachtungsweise könne beim Beschuldigten von psychopathischen Persön-
lichkeitszügen gesprochen werden, zumal er bei einigen Items (Impulsivität, man- gelhafte
Verhaltenskontrolle, mangelhafte Verantwortungsübernahme für eigene Handlungen) den
Maximalwert von 2 erreicht habe (Urk. 145 S. 65 f.). Im Übrigen vermag die Kritik des
Verteidigers an der Anwendung der einzelnen Kriterien des Dittmann-Katalogs nicht zu
überzeugen: der Gutachter erläutert wiederum sehr eingehend, von welchen Grundsätzen er
sich leiten liess (S. 66 f.) und wie er die einzelnen Faktoren bewertet hat. Das Gericht hat
damit die Möglichkeit, die Schlussfolgerungen auf ihre Begründetheit zu würdigen. Die
Vorbringen der Ver- teidigung, die die einzelnen Faktoren des Dittmann-Katalogs anders
gewichtet, vermögen die Ergebnisse des Gutachtens nicht zu entkräften. Beim Kriterium
An- lasstaten setzt er sich nicht mit der differenzierten Begründung auseinander. Die
Kriminalitätsentwicklung beurteilt er stärker als Ausdruck lebensphasischer Ver- änderung
(Konfliktreiche Beziehung zur damaligen Freundin), was gegen ein ein- geschliffenes
Verhaltensmuster spreche. Auch gebe es kein Delinquenzbeginn in der Jugend und der
Beschuldigte stamme nicht aus einem dissozialen Milieu



- 44 - (Urk. 153 S. 13). Der Gutachter setzt den Delinquenzbeginn auf das Alter von 24
Jahren und betrachtet im Gegensatz zum Verteidiger die gesamte, v.a. auch ver-
kehrsrechtliche Delinquenz über einen längeren Zeitraum und nicht nur die vo-
rübergehende konfliktreiche Beziehung mit der Freundin. Betreffend Persönlich- keit und
vorhandene psychische Störung ist aufgrund der Kritik des Verteidigers (Urk. 153 S. 12 f.)
nicht erkennbar, inwieweit der Gutachter dieses Kriterium klar- erweise zuungunsten des
Beschuldigten interpretiert haben soll. Bezüglich des Kriteriums soziale Kompetenz stösst
sich die Verteidigung daran, dass der riesige Einsatz des Beschuldigten für die Rettung
seines durch seine Freundin ruinierten Betriebes vom Gutachter willkürlich gewürdigt
worden sei, habe dieser festgehal- ten, dass der Beschuldigte bei aufkommenden
beruflichen Problemen kein Durchhaltevermögen zur adäquaten Problembewältigung an
den Tag gelegt ha- be. Der Beschuldigte sei sodann mit seinem Leben zufrieden, leide
allerdings un- ter den Umständen; er sei durchaus empathisch und tolerant in Bezug auf
seine Mitmenschen; namentlich zu seiner Mutter pflege er sehr engen Kontakt. Alle die- se
positiven Aspekte würden vom Gutachter nicht einmal diskutiert (Urk.153 S. 14 f.). Diese
Kritik erweist sich vor dem Lebenshintergrund des Beschuldigten als schönfärberisch und
vermag die Beurteilung des Gutachters nicht zu invalidieren. Der Verteidiger fokussiert in
seiner Kritik auf einzelne Umstände, ohne dass diese indessen in einem stimmigen
Gesamtbild des Beschuldigten zusammenfinden würden um die Stellung einer günstigen
Prognose zu erlauben. Überdies müssten beim Beschuldigten aufgrund der Verurteilung
vom 26. April 2012 zu einer be- dingten Freiheitsstrafe von 10 Monaten ohnehin besonders
günstige Umstände vorliegen, damit der Aufschub zulässig wäre (Art. 42 Abs. 1 StGB).
Diese sind nicht gegeben, weshalb die Strafe zu vollziehen ist.

- 45 - VI. Massnahme 1. Die Anordnung einer stationären Massnahme fällt angesichts der
reformatio in peius dahin (vgl. auch Verteidiger, Urk. 153 S. 16). 2.1. Gemäss Art. 63 Abs.
1 StGB kann das Gericht eine ambulante Massnahme anordnen, wenn der Täter psychisch
schwer gestört ist, von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig ist, und wenn der Täter
eine mit Strafe bedrohte Tat ver- übt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht, und
zu erwarten ist, da- durch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in
Zusammen- hang stehender Taten begegnen. Eine solche Massnahme würde auch nicht ge-
gen das Verschlechterungsgebot verstossen, dient eine solche Massnahme, wo- rauf die
Staatsanwaltschaft zu Recht in ihrer Eingabe hinweist, der Resozialisie- rung des
Beschuldigten (Urk. 159 S. 3). Grundsätzlich ist dabei eine ambulante Massnahme während
des Strafvollzugs durchzuführen. Somit ist vom Ausnahme- charakter des Strafaufschubs
auszugehen (vgl. BGE 129 IV 165; BGer v. 13.08.2012, 6B_335/2012, Erw. 2.1). Der
Strafaufschub ist nur dann anzuordnen, wenn eine tatsächliche Aussicht auf erfolgreiche
Behandlung durch den sofortigen Vollzug der ausgefällten Freiheitsstrafe erheblich
beeinträchtigt würde. Die The- rapie geht vor, falls eine sofortige Behandlung gute
Resozialisierungschancen bietet, welche der Strafvollzug klarerweise verhindern oder
vermindern würde. Dabei sind einerseits die Auswirkungen des Strafvollzuges, die
Erfolgsaussichten der ambulanten Behandlung und die bisherigen Therapiebemühungen zu
berück- sichtigen, andererseits aber auch das kriminalpolitische Erfordernis, Straftaten
schuldangemessen zu ahnden bzw. rechtskräftige Strafen grundsätzlich zu voll- ziehen.
Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erfolgsaussichten ist nicht erst an- zunehmen, wenn
der Strafvollzug eine Therapie verunmöglicht oder den Behand- lungserfolg völlig in Frage
stellt (BGE 129 IV 162 m.w.H., vgl. auch 124 IV 246). Auch eine Freiheitsstrafe, für
welche der bedingte oder teilbedingte Vollzug aus objektiven Gründen nicht mehr in



Betracht kommt, kann zugunsten einer Behand- lung aufgeschoben werden (vgl. BGE 120
IV 4, 129 IV 163). Es ist indessen zu vermeiden, dass Straftäter mit therapierbaren
Persönlichkeitsstörungen in einem mit dem strafrechtlichen Schuldprinzip nicht mehr zu
vereinbarenden Masse privi-
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ten, deren diagnostizierte Persönlichkeitsstörung nur zu einer leicht verminderten
Schuldfähigkeit geführt hat (BGE 129 IV 164; BGer v. 23.05.2011, 6B_107/2011, Erw.
5.3). Ob die Behandlung mit dem Strafvollzug vereinbar sei oder nicht, ist Ermessensfrage:
BGE 129 IV 165. Ein Gutachten hat sich dazu auszusprechen: BGE 116 IV 102 = Pr 81
(1992) Nr. 19; BGer v. 13.08.2012, 6B_335/2012, Erw. 2.1.; HUG, StGB Kommentar, 19.
Aufl., Zürich 2013, Art. 63 N 7 f.). 2.2. Im Gutachten vom 6. Juli 2017 wird festgehalten,
dass die inkriminierten Straftaten mit der beim Beschuldigten vorliegenden schweren
Persönlichkeitsstö- rungen in Zusammenhang stehen. Sodann geht der Gutachter, wie
vorstehend erwähnt, von einer deutlichen Wiederholungsgefahr aus. Er kommt zum
Schluss, dass ein alleiniger Strafvollzug keinen wesentlichen Einfluss auf die persönlich-
keitsstrukturell bedingte Rückfallgefahr auszuüben vermöchte, weshalb er eine
therapeutische Behandlung des Beschuldigten befürwortet. Dabei erscheint ihm eine
ambulante therapeutische Behandlung während des Strafvollzugs als geeig- net, die
Rückfallgefahr zu senken. Er führt dazu aus, dass eine ambulante Be- handlung realistischer
Weise wohl nur unter dem engen Rahmen einer freiheits- einschränkenden Massnahme
(Freiheitsstrafe) durchgeführt werden könne, hin- gegen Zweifel angemeldet werden
müssten, ob sich der Beschuldigte einer am- bulanten therapeutischen Begleitung in
Freiheit mit genügender Zuverlässigkeit und auch Selbstverständlichkeit unterziehen
könnte. Eine stationäre Behandlung sieht der Gutachter nicht als erforderlich, da abgesehen
von einer deliktorientier- ten psychotherapeutischen Begleitung der Beschuldigte keiner
zusätzlichen mili- eutherapeutisch ausgerichteten Intervention bedürfe (Urk. 145 S. 78 f.).
Der Gut- achter erachtet sodann den Beschuldigten als therapiefähig. Der Beschuldigte
habe auch eine Therapiebereitschaft signalisiert (Urk. 145 S. 70 f.). 2.3. Die Verteidigung
bringt dazu vor, dass der Gutachter die Therapierbarkeit für sehr gering halte. Sollte sodann
der Beschuldigte an einer hirnorganischen Stö- rung leiden, so wäre die Behandelbarkeit
allenfalls gänzlich unmöglich, nament- lich mit der vom Gutachter vorgeschlagenen
Behandlungsmethode. Solange dies nicht geklärt sei, könne die Frage der Eignung einer
Massnahme nicht beantwor-
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S. 18). Sodann sei die Anordnung einer Massnahme unverhältnismäs- sig zur Verhinderung
allfälliger Verkehrsdelikte. Nochmals verweist der Verteidi- ger auf die seiner Ansicht nach
hochspezifische, der Raserfahrt vorausgegangen Geschichte (Urk. 153 S. 17). 2.4. Die
Staatsanwaltschaft bejaht eine vollzugsbegleitende Massnahme, führt in- dessen dazu aus,
dass im von der Staatsanwaltschaft I geführten Verfahren eine vollzugsbegleitende
Massnahme ohnehin angeordnet werde, weshalb vorliegend darauf verzichtet werden könne
(Urk. 159 S. 3). 3. Entsprechend den überzeugenden Ausführungen des Gutachters ist eine
am- bulante Massnahme während des Strafvollzugs anzuordnen (Urk. 145 S. 70 f.). Ein
Strafaufschub zugunsten der ambulanten Massnahme ist nicht angebracht. Die bisherigen
Erfahrungen mit dem Beschuldigten mit dem Lernprogramm des Amtes für Justizvollzug
(Urk. 122) zeigen, dass er nicht in der Lage ist, sich in Freiheit einer Therapie zu stellen
bzw. sich einer ambulanten Massnahme zu un- terziehen. An dieser Einschätzung ändert



auch nichts, dass ihm beim Scheitern der Massnahme der Vollzug der Strafe drohen würde
und er im Bewusstsein die- ses Risikos die Massnahme zuverlässig absolvieren würde. Die
Massnahme wäh- rend des Strafvollzugs erweist sie sich auch als verhältnismässig. Eine
allfällige Anordnung einer ambulanten Massnahme in einem von der Staats- anwaltschaft I
geführten Verfahren hat vorliegend unbeachtlich zu bleiben. 4. Die ambulante Massnahme
ist deshalb während des Strafvollzugs anzuordnen. VII. Widerruf 1. Das zur Beurteilung
des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Ge- richt entscheidet auch über den
Widerruf (Art. 46 Abs. 3 StGB). Begeht der Verur- teilte während der Probezeit ein
Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben
wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Ein
Vergehen oder Verbre- chen während der Probezeit führt indessen - unabhängig von der
Tragweite des

- 48 - neuen Delikts und der Dauer der Strafe für die neue Tat - nicht zwingend zum Wi-
derruf. Entscheidend ist nach wie vor, ob eine günstige Prognose gestellt werden kann. 2.
Es ist eine Gesamtwürdigung vorzunehmen (BGE 140 IV 143) und mit einzu- beziehen, ob
die neue Strafe bedingt oder unbedingt ausgesprochen wird. Sowohl die neue wie auch die
vorhergehende Strafe können bedingt oder unbedingt aus- gesprochen werden (HUG, StGB
Kommentar, 19. Aufl., Zürich 2013, Art. 46 N 14 f.). Allerdings steht es nicht in allen
Fällen im Ermessen des Gerichts, die neu auszusprechende oder die Vorstrafe vollziehen zu
lassen. Bei Vorstrafen grösse- rer Tragweite setzt der bedingte Strafvollzug für die neue
Strafe besonders güns- tige Umstände voraus (Art. 42 Abs. 2 StGB). Der Verzicht auf den
Widerruf ist da- gegen auch ohne besonders günstige Umstände möglich, wenn das Gericht
da- von ausgeht, der Vollzug der neuen Strafe werde den Beschuldigten von weiteren
Straftaten abhalten (BGE 134 IV 140 E. 4.5, S. 144 f.). 3. Besonders günstige Umstände
sind denn vorliegend auch nicht auszumachen. Gestützt auf das Gutachten ist beim
Beschuldigten von einer deutlichen Gefahr zur Begehung neuerlicher Straftaten
vergleichbarer Qualitäten auszugehen. Dazu führt der Gutachter aus, dass gerade
hinsichtlich potentiell gewalttätiger Straftaten solche nicht als längerfristig vom
Beschuldigten geplant und umgesetzt zu be- fürchten seien, sondern vielmehr vor dem
Hintergrund einer situativ entstehenden affektiven Entladung, primär fussend auf den
emotional-instabilen Persönlich- keitsanteilen (Urk. 145 S. 71). Diese psychische
Grundkonstellation findet ihre Entsprechung auch im Bereich der Verkehrsdelikte, wo
weder Vorstrafen, laufen- de Probezeit noch hängige Strafverfahren den Beschuldigten vom
deliktischen Tun abgehalten haben. Somit ist der Widerruf des bedingten Strafvollzugs der
Freiheitsstrafe des Bezirksgerichts Uster vom 26. April 2012 durch die Vorinstanz zu
bestätigen. 4. Wird die heute auszufällende Strafe nicht zugunsten der ambulanten Behand-
lung aufgeschoben, so gilt dies deshalb auch für eine frühere, durch Widerruf des bedingten
Strafvollzuges vollstreckbar gewordene Strafe (BGE 100 IV 200; HUG, StGB Kommentar,
19. Aufl., Zürich 2013, Art. 63 N 9).

- 49 - VII. Zivilforderung 1. Die Vorinstanz hat den Beschuldigten verpflichtet, der
Privatklägerin 1 Fr. 1'846.05 für die Sachbeschädigung am Polizeifahrzeug (Kratzer
Motorhaube; vgl. Foto Urk. HD 11) zu bezahlen. Sie führte dazu aus, die der
Schadenersatz- forderung zugrundeliegende Sachbeschädigung sei im vorliegenden
Verfahren nachgewiesen und der durch den amtlichen Verteidiger begleitete Beschuldigte
habe die Forderung anlässlich der Einvernahme vom 14. Juni 2014 in Bestand und Höhe
anerkannt. Willensmängel seien in der Folge keine geltend gemacht worden, weshalb die



Forderung nach Bestand und Höhe anerkannt sei (Urk. 105 S. 51). Der Verteidiger bestritt
anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung, dass ein Schaden erstellt sei und auch
namentlich die Schadenshöhe (Urk. 81 S. 13). 2. Eine Anerkennung der Zivilklage ist
jederzeit möglich, sowohl im Vorverfahren als auch noch vor Gericht. Die Anerkennung ist
im Protokoll festzuhalten (BSK StPO-Dolge, Art. 124 N 7; 126 N 26). Der Beschuldigte
wurde anlässlich der Ein- vernahme durch die Staatsanwaltschaft am 18. Juni 2014 gefragt,
ob er die For- derung der Kantonspolizei Zürich (Schadenersatz in Höhe von Fr. 1'846.05
für die Reparatur der Motorhaube des Polizeifahrzeuges) anerkenne. Daraufhin erklärte der
Beschuldigte, er anerkenne die Forderung (Urk. HD 21 S. 4 ). Allerdings gab er noch an, er
sei nur über die Motorhaube gesprungen, weil das Polizeifahrzeug so auf ihn zugerast sei.
In dem Moment, wo er darüber sei, habe es gerade ange- halten (Urk. HD 21 S. 4). 3. Zwar
hat der Beschuldigte die Forderung anerkannt. Mit seiner weiteren Aus- sage, er habe sich
mit einem Sprung über die Motorhaube retten müssen, bestrei- tet er indessen den Vorsatz
und damit auch letztlich - entgegen der Vorinstanz - den Bestand der Forderung an sich.
Damit kann nicht von einer eigentlichen An- erkennung gesprochen werden. Entgegen der
Vorinstanz ist sodann der Scha- den, mit Ausnahme des Bildes, nicht nachgewiesen.
Insbesondere wurde auch keine Reparaturrechnung eingereicht. Damit ist aber die
Forderung nicht genü- gend substantiiert, selbst wenn vorliegend die vorsätzliche
Sachbeschädigung er-

- 50 - stellt wurde. Die Privatklägerin ist deshalb zur Durchsetzung ihrer Forderung auf den
Weg des Zivilprozesses zu verweisen. VIII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.
Ausgangsgemäss ist die erstinstanzliche Kostenauflage (Ziffer 14) zu bestäti- gen. 2. In
Berufungsverfahren tragen die Parteien die Kosten nach Massgabe ihres Obsiegens oder
Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unterliegt mit seinen Anträgen auf
Freispruch praktisch vollumfänglich, obsiegt hingegen nur bei der Frage der
Zivilansprüche, während die tiefere Strafe auf einem Ermes- sensentscheid beruht.
Dementsprechend sind dem Beschuldigten deshalb die Kosten des Berufungsverfahrens zu
vier Fünfteln aufzuerlegen. Im Umfang von einem Fünftel sind sie auf die Gerichtskasse zu
nehmen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind gestützt auf Art. 426 Abs. 1 StPO auf
die Gerichtskasse zu nehmen. Der Beschuldigte ist zu verpflichten, diese Ent- schädigung
zu vier Fünfteln an den Staat zurückzuzahlen, sobald es seine wirt- schaftlichen
Verhältnisse erlauben (vgl. Art. 135 Abs. 4 StPO). Es wird beschlossen: 1. Es wird
festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Uster vom 3. De- zember 2015 bezüglich
der Dispositivziffern 1 teilweise (Schuldspruch be- treffend mehrfacher grober Verletzung
der Verkehrsregeln i.S.v. Art. 90 Abs. 2 SVG, teilweise in Verbindung mit Art. 90 Abs. 3
und 4 lit. b, c und d SVG [betr. Ankl.Ziff. HD], des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung
i.S.v. Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG, der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der
Fahrunfähigkeit i.S.v. Art. 91a Abs. 1 SVG [Ankl.Ziff. HD F] sowie Gewalt und Drohung
gegen Beamte i.S.v. Art. 285 Ziff. 1 StGB [ND 4]), 2 (Frei- spruch vom Vorwurf der
mehrfachen Gefährdung des Lebens i.S.v. Art. 129 StGB), 7 (Einziehung/Verwertung PW
Porsche Cayenne), 8 (Beschlagnah- mung/Herausgabe PW Audi RS4), 10 und 11
(Zivilforderungen Privatkläger

- 51 - 2 und 3), 12 und 13 (Kostenfestsetzung) sowie 15 (Entschädigung amtliche
Verteidigung) in Rechtskraft erwachsen ist. 2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem
Urteil. Es wird erkannt: 1. a) Der Beschuldigte A._____ ist ferner schuldig − einer weiteren
groben Verletzung der Verkehrsregeln i.S.v. Art. 90 Abs. 2 SVG, teilweise in Verbindung



mit Art. 90 Abs. 3 und 4 lit. b, c und d SVG [ND 3], − eines weiteren mehrfachen Fahrens
ohne Berechtigung i.S.v. Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG [ND 1 und ND 3], sowie − der
Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB [HD E]. b) Der Hinderung einer
Amtshandlung i.S. v. Art. 286 StGB [HD A] ist der Beschuldigte nicht schuldig; er wird
diesbezüglich freigesprochen. 2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 32 Monaten
Freiheitsstrafe, wovon 3 Tage durch Haft erstanden sind, sowie mit Fr. 500.– Busse. 3. Der
Vollzug der Freiheitsstrafe wird nicht aufgeschoben. 4. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt
der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine
Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen. 5. Es wird eine vollzugsbegleitende ambulante
Behandlung des Beschuldigten im Sinne von Art. 63 StGB (Behandlung psychischer
Störungen) angeord- net. 6. Der mit Urteil des Bezirksgerichtes Uster vom 28. April 2012
für eine Frei- heitsstrafe von 10 Monaten unter Ansetzung einer Probezeit von fünf Jahren

- 52 - gewährte bedingte Strafvollzug (unter Anrechnung von 5 Tagen erstandener Haft)
wird widerrufen. 7. Die Privatklägerin wird mit ihrer Schadenersatzforderung auf den Weg
des Zivilprozesses verwiesen. 8. Die erstinstanzliche Kostenauflage (Ziff. 14) wird
bestätigt. 9. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 6'000.– ; die
weiteren Kosten betragen: Fr. 11'400.– amtliche Verteidigung Fr. 8'283.– Gutachten

E. 4.3
Angesichts der völlig unglaubhaften Aussagen des Beschuldigten zu seiner Unwissenheit
bezüglich der Benutzer seines Porsche Cayenne und der doch er- kennbaren Ähnlichkeit der
Fotos ist rechtsgenügend erstellt, dass der Beschuldig- te am Steuer des Porsche Cayenne
sass, als die Geschwindigkeitsübertretung festgestellt wurde. Dass er sodann zu diesem
Zeitpunkt keinen gültigen Führe- rausweis besass, konnte er nicht abstreiten (Urk. ND 3/9
S. 3). Damit ist der an- klagegemässe Sachverhalt rechtgenügend erstellt. 5.
Zusammenfassend ist somit festzuhalten: (Verkehrsregeldelikte HD) - betreffend
Anklageabschnitt HD B, Seite 4 Abs. 3 lässt sich das nahe Aufschliessen auf ca. 3 Meter bei
einer Geschwindigkeit von 60 km/h auf einen PW Opel nicht erstellen, hingegen ist das
erzwungene Ausweichmanöver des entgegenkommenden Fahrzeuges erwiesen (Ziff. 2.1.) -
betreffend Anklageabschnitt HD B S. 5 Absatz 3 ist die Geschwindigkeit von über 180
km/h erstellt (Ziff. 2.2.) - betreffend Anklageabschnitt HD B S. 7 Abs. 2 (H._____-Strasse)
ist die Geschwindigkeit von über 80 km/ h erstellt (Ziff. 2.3.) - betreffend Anklageabschnitt
HD B S. 7 Abs. 3 (O._____-Strasse) ist die Fahrtgeschwindigkeit von über 140 km/h nicht
erstellt (Ziff. 2.4.) (Sachbeschädigung HD) - betreffend Anklagepunkt E ist die
Sachbeschädigung erstellt (Ziff. 2.5.) (Fahren ohne Berechtigung, ND 1 und ND 3) -
betreffend Anklagepunkt ND 1 ist die Fahrt des Beschuldigten ohne gülti- gen Fahrausweis
vom Wohnort S._____ W._____ bis zur AA._____ Bar in W._____ erstellt (Ziff. 3)

- 20 - (Vorfall vom 30. Januar 2014, ND 3) - betreffend Anklagepunkt ND 3 ist die
Lenkereigenschaft des Beschuldigten erstellt (Ziff. 4). III. Rechtliche Würdigung 1. Was
zunächst die rechtliche Würdigung der vorliegend noch zu beurteilenden
Verkehrsregeldelikte betreffend Anklage HD B angeht, so ändert sich am diesbe- züglich
bereits rechtskräftigem Dispositiv nichts. Auch wenn einzelne Sachver- haltsabschnitte
(vgl. gerade vorstehend) anders zu würdigen sind, bleibt der Schuldspruch davon unberührt.
Im Hinblick auf die Verschuldensbemessung ist festzuhalten, dass eine grobe
Verkehrsregelverletzung (kein zu nahes Aufschlies- sen mit Tempo 60) entfällt sowie
betreffend O._____-Strasse keine qualifiziert grobe Verkehrsregelverletzung (kein
Nachweis einer um 60 km/h übersetzten Ge- schwindigkeit bei einer



Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h; Art. 90 Abs. 3 in Ver- bindung mit Art. 90 Abs. 4 lic.
c SVG) vorliegt. 2. Was die rechtliche Würdigung der Fahrt auf der A1 vom 30. Januar
2014 (ND 3) angeht, so ist auch hier von einer qualifiziert groben Verkehrsregelverletzung
im Sinne von Art. 90 Abs. 3 und 4 lit. d in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 32
Abs. 2 SVG, Art. 4a Abs. 1 lit. d VRV auszugehen. Der Beschuldigte fuhr mit einer
Geschwindigkeit von über 230 km/h, bei der erlaubten Höchstgeschwin- digkeit von 120
km/h. Die Geschwindigkeitsübertretung betrug nach Abzug der Sicherheitsmarge) mithin
mindestens 104 km/h. Der Beschuldigte war als Lenker auch nicht im Besitze eines gültigen
Führerausweises, weshalb zusätzlich der Straftatbestand von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG
erfüllt ist. 3. Die Sachbeschädigung (HD E) wurde von der Vorinstanz zutreffend gewürdigt
(Urk. 110 S. 42 f., Ziff. 3.5.). Dabei spielt es keine Rolle, ob das Polizeifahrzeug bereits
stillstand oder sich noch in Bewegung befand, als der Beschuldigte über die Motorhaube
sprang (vgl. vorstehend Ziff. 2.5.2.). Mit der Vorinstanz ist sodann von einem
eventualvorsätzlichen Handeln auszugehen. Auf seiner Flucht nahm er die Beschädigung
zumindest billigend in Kauf.

- 21 - 4. Die rechtliche Würdigung betreffend das Fahren ohne Berechtigung i.S.v. Art. 95
Abs. 1 lit. b SVG mit Bezug auf Anklageziffer ND 1 und ND 3 wurde von der Verteidigung
nicht beanstandet. 5. Die Verteidigung bringt sodann vor, die Hinderung einer
Amtshandlung werde durch die Vereitelungshandlung gemäss Art. 91a SVG als lex
specialis konsu- miert (Urk. 81 S. 15 f.; Urk. 106). Die Vorinstanz sprach den
Beschuldigten beider Delikte schuldig. Sie verkannte die Konsumptionsfrage nicht;
vielmehr ging sie davon aus, dass sich die Subsumtionen auf zwei verschiedene
Sachverhalte ab- stützten. Bei der Ausgangssituation (HD A) habe der Beschuldigte nur mit
einer Überprüfung der Fahrberechtigung rechnen müssen. Dieser Kontrolle habe er sich
trotz Aufforderung der Polizei mit der Polizeikelle durch seine Wegfahrt ent- zogen und
damit den Tatbestand von Art. 286 StGB erfüllt. Die Vereitelungshand- lung nach Art. 91a
SVG sei hingegen darin zu sehen, dass sich der Beschuldigte am Ende der Verfolgungsfahrt
durch seine Flucht der Polizei entzogen habe, wo- bei die Polizei aufgrund dessen äusserst
aggressiven und rücksichtlosen Fahr- weise davon ausgehen musste, dass er
möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden habe. In jenem
Zeitpunkt habe der Beschuldigte mit einer Massnahme zur Feststellung der
Fahruntauglichkeit rechnen müssen (Urk. 105 S. 39 f. Ziff. 3.3.). Dieser Interpretation des
Geschehens, welche sich an die Anklage anlehnt, kann nicht gefolgt werden. Der
Fluchtvorgang des Beschul- digten ist als eine einheitliche Handlung aufzufassen. Deshalb
wird die anfängli- che Missachtung einer Polizeikontrolle durch Flucht durch die
nachfolgende Ver- eitelung konsumiert. Demnach ist der Beschuldigte vom Vorwurf der
Hinderung einer Amtshandlung freizusprechen.

- 22 - IV. Strafzumessung 1. Die Vorinstanz hat die Strafzumessungsregeln im Sinne von
Art. 47 ff. StGB grundsätzlich zutreffend dargestellt. Danach misst das Gericht die Strafe
nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben, die persönlichen
Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. Nach Art. 47 Abs. 2
StGB bestimmt sich die Bewertung des Verschuldens nach der Schwere der Verletzung
oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerf- lichkeit des Handelns, den
Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren
und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
2.1. Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere



gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten
Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe
nicht um mehr als die Hälfte erhöhen und ist an das ge- setzliche Höchstmass der Strafart
gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Bei der Bil- dung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1
StGB hat der Richter in einem ersten Schritt den Strafrahmen für die schwerste Straftat zu
bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für diese Tat, unter Einbezug aller
straferhöhenden und strafmin- dernden Umstände, innerhalb dieses Strafrahmens
festzusetzen. In einem zwei- ten Schritt hat er diese Einsatzstrafe unter Einbezug der
anderen Straftaten in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu einer
Gesamtstrafe zu er- höhen, wobei er ebenfalls den jeweiligen Umständen Rechnung zu
tragen hat (BGE 127 IV 101 E. 2b mit Hinweis; Urteil 6B_460/2010 vom 4. Februar 2011
E. 3.3.4 mit Hinweis, nicht publ. in: BGE 137 IV 57). 2.2. Als schwerste Tat gilt
grundsätzlich jene, die mit dem schärfsten Strafrahmen bedroht ist, und nicht jene, die nach
den konkreten Umständen verschuldensmäs- sig am schwersten wiegt (BSK Strafrecht
I-Ackermann, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 49 N 116 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend gibt
die qualifizierte grobe Ver- kehrsregelverletzung als schwerste Tat den Strafrahmen vor,
der von einem Jahr bis vier Jahre Freiheitsstrafe reicht. Es liegen sodann keine besonderen
Umstän-

- 23 - de vor, die eine Abweichung von diesem ordentlichen Strafrahmen rechtfertigten
(BGE 136 IV 55). Für die Übertretung gemäss Art. 90 Abs.1 SVG ist sodann noch eine
Busse (Fr. 1.– bis 10'000.–) festzusetzen. 3.1. Zur Bemessung des objektiven
Tatverschuldens ist - wie die Vorinstanz zu- treffend festgehalten hat - von einem
einheitlichen Tatvorgang auszugehen, was die Fluchtfahrt des Beschuldigten am 14. März
2014 angeht (so auch die Vertei- digung in Urk. 153 S. 18). Verschuldensmässig sind somit
auch die weiteren Ver- kehrsregeldelikte, wie die groben Verkehrsregelverletzungen und
Vereitelungs- handlungen, und die Sachbeschädigung (zusätzlich zur Vorinstanz), in die
Würdi- gung einzubeziehen. Stark ins Gewicht fällt in objektiver Hinsicht die lange Stre-
cke von rund 20 Kilometer, welche der Beschuldigte auf der Flucht vor der Polizei
zurücklegte. Dabei zeigte er gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern, aber auch im
Verhältnis zu seiner Mitfahrerin, mit seiner aggressiven Fahrtweise ein ausgesprochen
rücksichtloses Verhalten. Er scheute beim Versuch, das ihn ver- folgende Polizeifahrzeug
abzuhängen, nicht vor sehr gefährlichen Fahrmanövern zurück, sobald sich ihm eine
Gelegenheit bot. Dabei kam es wiederholt zu Gefah- rensituationen, sei es, dass er
vollkommen verkehrswidrig die Gegenspur der Fahrbahn benützte und auch im
Kreiselverkehr verkehrt einfädelte, sei es, dass er mit massiv übersetzter Geschwindigkeit
fuhr, teilweise deutlich über dem Grenz- wert für eine qualifiziert grobe
Verkehrsregelverletzung. Immerhin konnten ihm auf dieser Fluchtfahrt zwei qualifizierte
Tempoüberschreitungen (Ankl.Ziff. HD B 1. Absatz [über 100 km/h statt 50 km/h] HD B 6.
Absatz [über 180 km/h statt 80 km/h] nachgewiesen werden. Erschwerend kommt sodann
hinzu, dass um diese Zeit um 18.00 Uhr, entgegen der Verteidigung (Urk. 81 S. 19), ein
reger Feier- abendverkehr herrschte, was den Beschuldigten indessen von seiner
aggressiven Fahrweise nicht abhielt. Selbst unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der
Beschuldigte den Porsche Cayenne soweit ersichtlich trotz der teilweise hohen
Geschwindigkeiten im Griff hatte, konnte er nicht die Reaktion der anderen Ver-
kehrsteilnehmer auf sein verkehrswidriges Verhalten voraussehen und schuf da- mit eine
grosse konkrete Gefährdung. Insgesamt offenbarte der Beschuldigte mit dieser Fahrt eine
enorme kriminelle Energie. Verschuldenserschwerend kommt hinzu, dass der Beschuldigte



den Porsche Cayenne geführt hatte, obwohl ihm der

- 24 - Lernfahrausweis verweigert worden war. Insofern kam es damit noch zu einer Er-
höhung des Gefährdungspotentials. Ebenso erschwerend wirkt sich die Flucht zu Fuss am
Ende der Fahrt aus, da er sich damit einer Blut- oder Atemalkoholprobe entzog. Die geringe
Sachbeschädigung des Polizeifahrzeuges erhöht das Ver- schulden nur leicht. Insgesamt ist
das objektive Tatverschulden als mittelschwer zu qualifizieren. 3.2.1. In subjektiver
Hinsicht handelte der Beschuldigte weitgehend mit direktem Vorsatz (der sich auf die
Gesamtheit dieser Fahrt bezieht; Urk. 153 S. 18). Er wollte um jeden Preis einer
Polizeikontrolle entgehen und nahm damit das mit dieser Fluchtfahrt einhergehende hohe
konkrete und abstrakte Gefährdungsrisiko in Kauf. Er handelte dabei äusserst egoistisch,
ging es ihm in erster Linie darum, sich nicht der Polizei zu stellen, da er wusste, dass er
ohne Fahrberechtigung den Porsche Cayenne fuhr. Er hätte somit ohne Weiteres die
gesamte Fluchtfahrt ver- hindern können, indem er sich der ersten Aufforderung der Polizei
gebeugt hätte. 3.2.2. Die Verteidigung bringt im Zusammenhang mit der Motivlage zwei
Strafmil- derungsgründe vor. Er habe sich in einer nach den Umständen entschuldbaren
Gemütsbewegung resp. unter einer grossen seelischen Belastung befunden, was
strafmildernd zu berücksichtigen sei (Art. 48 lit. c StGB). So habe die damali- ge Freundin
dem Beschuldigten gerade mitgeteilt, wer sie vergewaltigt habe. Er habe sich aufgeregt und
habe den Mann zur Rede stellen wollen. Diese Aus- gangslage stelle eine
Ausnahmesituation dar, die auch eine ansonsten vernünfti- ge Person zu
Kurzschlusshandlungen hätte verleiten können. Sodann habe er noch das Pech gehabt, dass
die Freundin sich vorher noch eine Spur Koks hoch- gezogen und noch mehr Kokain auf
sich gehabt habe. Dann fahre noch der Poli- zeibeamte AB._____ neben ihn hin. Die Beiden
würden sich kennen, aber nicht gerade mögen. Seine Freundin habe Angst wegen des
Kokains gehabt. Der Be- schuldigte könne sonst schon nicht klar denken. Er habe
reflexartig die Flucht er- griffen. Sodann sei eine Abhängigkeit im Sinne von Art. 48 lit. a
Ziff. 4 StGB strafmil- dernd zu berücksichtigen. Der Beschuldigte habe auf Geheiss einer
Person ge- handelt, von der er abhängig gewesen sei. Seine Freundin habe ihm nämlich
wie-

- 25 - derholt gedroht, dass sie ihn fälschlicherweise beschuldigen würde. Ein entspre-
chendes Verfahren sei nach wie vor hängig. Die Ausführungen des Ehepaars AC._____
würden in eindrücklicher Weise den psychischen Druck auf den Be- schuldigten bestätigen
(Urk. 81 S. 19). 3.2.3. Vorab sind indessen auf die diesbezüglich Aussagen des
Beschuldigten hinzuweisen, die die Motivlage äusserst widersprüchlich und betreffend die
be- haupteten Milderungsgründe unglaubhaft erscheinen lassen (vgl. dazu ausführli- che
Wiedergabe der Aussagen im vorinstanzlichen Urteil, Urk. 108 S. 25 f., Ziff 2.6.9.1 sowie
Würdigung in Ziff. 2.6.9.6.). So will er zunächst gemäss Aussa- gen (im Beisein seines
Anwaltes) am 19. März 2014 bei der Polizei in das Auto gestiegen und gefahren sein, um
seiner Freundin zu helfen, indem er ihren an- geblichen Vergewaltiger zur Rede stellen
wollte. Als ihn dann die Polizei habe kontrollieren wollen, habe er sofort Angst bekommen,
da er einen Polizisten er- kannt habe, der ihm vorher bei der letzten Kontrolle mit Schlägen
gedroht hätte, so glaube er sich erinnern zu können. Er habe dann massiv beschleunigt, weil
er einfach Angst um seine Freiheit, seine Existenz und seine Freundin gehabt habe. Er habe
auch Angst gehabt, dass wenn er jetzt verhaftet werde, er alles verlieren werde. Er habe
einfach nur noch gezittert (Urk. HD 5 S. 2). Bei der Staatsanwalt- schaft am 18. Juni 2014
erklärte er hingegen, er sei nicht freiwillig ins Auto ge- stiegen, sondern sei von seiner



Freundin dazu genötigt bzw. geradezu ins Auto geprügelt worden. Sie hätte ihn erpresst,
dass sie ihn wegen Körperverletzung und Vergewaltigung anzeigen würde. Er sei damals
noch unter Druck gestanden. Als die Polizei die Kelle gezeigt habe, habe sie gesagt, er solle
wegfahren. Er ha- be Herzklopfen gehabt und Angst von beiden bekommen. Er habe nicht
gewusst, was er habe machen sollen. Sie habe ihn angeschrien und gesagt, er wüsste, was
passieren würde, wenn er nicht fahre. Er wäre sonst nicht gefahren (Urk. HD 21 S. 2 f.).
Aufgrund dieser widersprüchlichen Schilderung lässt sich zum einen kein Um- stand
erkennen, der einer entschuldbaren Gemütsbewegung zugrunde liegen könnte, da er ja
genötigt worden sein soll, ins Auto zu steigen. Zum anderen wäre im Falle einer heftigen
Gemütsbewegung keine Nötigungshandlung zum Bestei-

- 26 - gen des Fahrzeuges notwendig gewesen. Alsdann sind insbesondere noch weite- re
Fahrten des Beschuldigten ohne Berechtigung ohne Beisein von AD._____ ak- tenkundig
(Ankl.Ziff. ND 1 und ND 3). Zwar ist zugunsten des Beschuldigten nicht auszuschliessen,
die Fahrt sei im Zusammenhang mit dem Aufsuchen des angeb- lichen Täters einer
Vergewaltigung von AD._____ ausgelöst worden, welche von ihr allerdings bestritten wird;
dieser Beweggrund kann indessen nicht als Erklä- rung für die Verfolgungsfahrt herhalten.
Die Tendenz in den Erklärungen des Be- schuldigten für sein Verhalten, sich als Opfer der
Umstände darzustellen, findet sich im Übrigen bereits in einem IRM-Gutachten vom 14.
September 2010. Im Zusammenhang mit den damaligen Verkehrsdelikten wurde
festgehalten, dass er sich wenig selbstkritisch und reflektiert, insgesamt bagatellisierend,
dissimulierend und v.a. fremdattribuierend gezeigt habe. Auch seien die Frauen daran
schuld gewesen, dass es ihm schlecht gegangen sei und er deswegen zu solchen Ver-
haltensweisen gegriffen habe (beigez. Akten, Bezirksgericht Uster, Urteil vom 26. April
2012 (GG110057), Urk. HD 9/6 S. 12). 3.2.4. Der Vollständigkeitshalber sei indessen auch
noch darauf hingewiesen, dass die Voraussetzungen für die geltend gemachten
Strafmilderungsgründe nicht gegeben erscheinen. aa) Eine nach Umständen heftige
Gemütsbewegung im Sinne einer starken Ge- fühlserregung (i.S. von Art. 48 Abs. 1 lit. c
StGB; [Vorliegend bestehen keine An- zeichen für eine grosse seelische Belastung im Sinne
eines chronischen seeli- schen Zustandes aufgrund eines langen Leidensprozesses; solche
wurden auch nicht von der Verteidigung namhaft gemacht.]), welche die Fähigkeit
beeinträch- tigt, sich zu beherrschen, stellt einen besonderen psychologischen Zustand dar,
der nicht pathologisch begründet ist. Typisch ist, dass der Täter mehr oder weni- ger
unverzüglich auf ein Gefühl, das ihn plötzlich überwältigt, reagiert. Beispiele solcher
Gefühle sind Jähzorn, Wut, Eifersucht, Verzweiflung, Angst oder Bestür- zung. Mit der
Privilegierung wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Tä- ter aufgrund des
emotionalen Erregungszustands im Moment der Tathandlung nur noch beschränkt in der
Lage war, sein Verhalten zu kontrollieren (vgl. BGer 6B_239/2009, Urteil vom 13. Juli
2009; BGE 119 IV 202 E. 2a; 118 IV 233 E. 2a;

- 27 - Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. Aufl., 2003, §
1 N. 29; Christian Schwarzenegger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2. Aufl., 2007,
zu Art. 133 StGB). Entschuldbar ist die heftige Gemütsbewegung (nicht die Tat), wenn sie
bei objektiver Bewertung nach den sie auslösenden äusseren Umständen gerechtfertigt
erscheint; ihre blosse psychologische Er- klärbarkeit genügt nicht. Für die Beurteilung ist
vom Durchschnittsmenschen der Rechtsgemeinschaft auszugehen, welcher der Täter nach
Herkunft, Erziehung und täglicher Lebensführung angehört (Donatsch in: Donatsch [Hrsg.],
Kommen- tar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 18. Aufl., 2010, Art. 113 N 2 und 4



ff.). Die Umstände am Tattag des 14. März 2014 vermögen nicht die heftige Gemüts-
bewegung zu erklären, die in einem Zusammenhang mit der angeklagten Flucht- fahrt
stünden. Die Vergewaltigungsgeschichte mag den Beschuldigten zwar auf- geregt haben
und ihn allenfalls dazu bewogen haben, den vermeintlichen Täter (Ex-Freund von
AD._____, Urk. 145 S. 38) zur Rede stellen zu wollen; so gravie- rend dieser Vorwurf
grundsätzlich auch scheinen mag, so relativiert sich dieser, als der Beschuldigte bereits
selbst mehrmals von seiner Freundin AD._____ mit diesem Vorwurf
ungerechtfertigterweise konfrontiert worden war. Aus der Ankla- geschrift vom 4.
September 2017 (Urk. 154/2) ergibt sich, dass dieser Vorwurf ein von ihr gängiges
Nötigungsmittel war. Ein Durchschnittsmensch der Rechtsge- meinschaft, ohne die
psychische Prädisposition des Beschuldigten (Persönlich- keitsstörung schweren Grades;
vgl. nachfolgend Erw. IV.3.2.6.), hätte in diesem Kontext diese Vergewaltigungsgeschichte
deshalb nicht ohne Weiteres für bare Münze genommen. Damit mangelt es an der
Entschuldbarkeit einer allfälligen hef- tigen Gemütsbewegung. Diese allfällige
Gemütsbewegung vermöchte sodann al- lenfalls zu erklären, weshalb er sich trotz fehlender
Fahrberechtigung ins Auto setzte. Für die eigentliche Fluchtfahrt kommen indessen weitere
Faktoren dazu. Wenn der Verteidiger weiter anführt, der Beschuldigte sei wegen der von
seiner Freundin AD._____ konsumierten Drogen bzw. ihres Drogenbesitzes geflüchtet, so
wäre dieser Grund einleuchtend, jedoch nicht im Sinne von Art. 48 lit. c StGB entlastend.
Auffällig ist jedoch, dass nicht die Freundin zu guter Letzt zu Fuss vor der Polizei
geflüchtet ist, sondern der Beschuldigte, was eben auf das ursprüngli- che Motiv hindeutet,
er selbst habe sich der Kontrolle entziehen wollen.

- 28 - bb) Gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 StGB kann das Gericht die Strafe mildern bei
Handeln auf Veranlassung eines anderen. Dabei kann Gehorsam einer ande- ren Person nur
auf Grund einer Rechtsnorm geschuldet werden. Die Abhängigkeit kann sich auch aus
tatsächlichen Beziehungen ergeben. Der mildernde Umstand darf nur angenommen werden,
wenn zwischen dem Beweggrund der Tat und dem Stellenwert des verletzten Rechtsgutes
ein gewisses Verhältnis besteht (BGE 102 IV 238, 110 IV 10). Dass der Täter aus einem
Abhängigkeitsverhältnis heraus gehandelt hat, reicht nicht. Die aus der Gehorsamspflicht
oder Abhängig- keit folgende Beschränkung der Entscheidungsfreiheit muss ähnlich schwer
ins Gewicht fallen wie eine schwere Bedrängnis, eine schwere Drohung oder der Be- fehl
eines Vorgesetzten, wenn sie die Strafmilderung rechtfertigen soll. Vorausge- setzt wird
eine dem Notstand nahe Situation, die den Täter so schwer belastet, dass sich ihm kein
anderer Ausweg als die strafbare Handlung bietet (BGE 110 IV 10; BGer v. 22.12.2011,
6B_497/2011, Erw. 2.4; Hug in: Donatsch / Flachsmann / Hug / Maurer / Riesen-Kupper /
Weder, 2013, Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, Art. 48 N 4 ff.). Die
Beziehung zur damaligen Freundin AD._____ dauerte von November 2013 bis März 2014
(Urk. 82/2 S. 5). Aus der inzwischen erhobenen Anklage der Staatsanwaltschaft
See/Oberland vom 4. September 2017 sowie dem Beschuldig- ten als Privatkläger gegen
AD._____ sind die ihr vorgeworfenen Delikte, nämlich Veruntreuung, Nötigung
(Unterzeichnung einer Schuldanerkennung von Fr. 20'000.–) sowie Erpressungs- und
Nötigungsversuch ersichtlich (Urk. 154/2). Diese Anklage vermag jedoch den Standpunkt
der Verteidigung nicht überzeu- gend zu stützen. Zwar ergibt sich aus dem Anklagepunkt
betreffend Nötigung, dass der Beschuldigte von AD._____ mit Prügeln und in
Aussichtstellen einer An- zeige wegen Vergewaltigung und Tätlichkeit genötigt worden sei,
eine Schuldan- erkennung zu ihren Gunsten im Betrag von Fr. 20'000.– zu unterzeichnen;
aus zwei weiteren Anklagepunkten (versuchte Erpressung und versuchte Nötigung) geht



jedoch hervor, dass der Beschuldigte sich dem Druck nicht beugte. Dies be- legt, dass er
seiner damaligen Lebenspartnerin nicht nur ausgeliefert war, son- dern sich ihren Ansinnen
durchaus auch widersetzen konnte.

- 29 - 3.2.5. Entgegen der Verteidigung ergibt sich auch aus den Aussagen des Ehe- paars
AC._____ keine Anzeichen für die behauptete Abhängigkeit. Aus dem Um- stand, dass
AC1._____ einmal beobachtet hat, dass AD._____ den Wagen des Beschuldigten entgegen
dessen Wunsch nicht lenken wollte, obwohl sie dies sonst immer gemacht habe (Urk. HD
28 S. 4), lässt sich keine Abhängigkeit ablei- ten. Sodann kann der Beschuldigte
verschuldensmässig nichts zu seinen Gunsten ab- leiten, dass er, als er des - ihm seiner
Ansicht nach nicht wohlgesinnten - Polizei- beamten AB._____ ansichtig wurde, quasi
panikartig die Flucht ergriffen hat; er hat diesen Zustand durch sein Fahren ohne
Berechtigung selbst zu verantworten. Aus dem Verhalten der Strafverfolgungsbehörden
kann entgegen der Verteidi- gung (Urk. 81 S. 21) nichts zugunsten des Beschuldigten
abgeleitet werden. Mit- nichten kann von einem Temporausch der Polizisten gesprochen
werden, die nur ihre Aufgabe wahrnehmen wollten, nämlich den unberechtigt Fahrenden zu
stel- len. 3.2.6. Das psychiatrische Gutachten von E._____ vom 6. Juli 2017 diagnosti- ziert
beim Beschuldigten eine kombinierte Persönlichkeitsstörung schweren Gra- des, die sich
bei ihm in einer niedrigen Frustrationstoleranz und gleichzeitig einer deutlichen
emotionalen Reagibilität niedergeschlagen hätte. Beim Beschuldigten würde sodann nur
eine geringe Selbstreflektionsbereitschaft vorliegen, einherge- hend mit stark ausgeprägten
Externalisierungstendenzen, die ihn die Verantwor- tung für allfälligen Unbill in seinem
Leben gegen Dritte schieben lasse, was bei ihm wiederum mehr oder weniger unweigerlich
zu Wut, Ärger und auch Aggressi- onen gegen Drittpersonen führe (Urk. 145 S. 76 f.).
Gemäss Gutachter stünden sodann die inkriminierten Straftaten mit der schweren
Persönlichkeitsstörung in Zusammenhang. Indessen sei weder seine Fähigkeit zur
Unrechtseinsicht noch seine Fähigkeit, gemäss dieser Fähigkeit zu handeln, eingeschränkt
gewesen. aa) Was die Tat vom 14. März 2014 angehe (Raserfahrt), so könne man, ausge-
hend von den Angaben des Beschuldigten, geneigt sein, ihm zuzubilligen, am Tattag wegen
des Verhaltens seiner (damaligen) Freundin AD._____ als unter ei- nem gewissen
emotionalen Druck/Stress stehend gehandelt zu haben. Jedoch

- 30 - könne gutachterlicherseits dieser Druck nicht als dazu geeignet eingestuft wer- den,
beim Beschuldigten bei fraglos vorhandener Unrechtseinsichtsfähigkeit allen- falls die
Fähigkeit zum einsichtsgemässen Handeln vermindert zu haben. So müsse doch
berücksichtigt werden, dass der Beschuldigte aufgrund des früher von ihm betriebenen
Kampfsports rein körperlich durchaus als in der Lage einge- stuft werden müsse, einer von
ihm angegebenen auch körperlich erzwungenen Tatbegehung (von AD._____ quasi in das
Auto geprügelt worden zu sein) auch ohne übermässige Gewaltanwendung und damit ohne
der Gefahr einer nachfol- genden Gewaltbezichtigung zu begegnen. Als viel gewichtiger
gegen eine Ver- minderung der Fähigkeit zu einsichtsgemässem Handeln sei jedoch zu
erachten, dass sich in dem nachfolgenden Handlungsstrang mit dem Setzen mehrerer straf-
rechtlich relevanter Straftatbestände lediglich eine persönlichkeitsstrukturell ver- ankerte
Bereitschaft des Beschuldigten zur Überschreitung gesetzlicher Normen widerspiegle, man
diese Tatbestandssetzungen jedoch nicht als Ausdruck dessen sehen könne, seinem allfällig
strafrechtlichem Handeln nicht genügend Wider- stand entgegensetzen zu können (Urk. 145
S. 62 f.). Der Gutachter kommt des- halb zum Schluss, dass die volle Schuldfähigkeit
gegeben war. bb) Für die Taten vom 30. Januar und 8. März 2014, die vom Beschuldigten



be- stritten würden, lasse sich weder auf der Ebene der Unrechtseinsichtsfähigkeit noch der
Fähigkeit zum einsichtsgemässen Handeln ein diese Fähigkeiten ver- mindernder
motivationaler Aspekt vermuten (Urk. 145 S. 63). cc) Die Tat vom 27. September 2014
(Vorfall Lokal F._____) beging der Beschul- digte aus Sicht des Gutachters ebenfalls ohne
Einschränkung der Schuldfähigkeit. In der damaligen Tatsituation widerspiegle sich die
Neigung des Beschuldigten, sich bzw. sein unmittelbares Umfeld (seine damalige Freundin
AE._____) schnell als subjektiv zu Unrecht von aussen (in dieser Situation durch die
Polizei) einge- engt zu erleben und solcher Einengung Widerstand entgegensetzen zu
wollen. Dem vorgängig vom Beschuldigten konsumierten Alkohol schreibt der Gutachter
dabei keine wesentliche tatmotivationale Bedeutung zu (Urk. 145 S. 63 f.). dd) Der
Verteidiger beantragte zunächst in seiner Stellungnahme vom 9. Oktober 2017 (Urk. 153),
das Gutachten sei aus dem Recht zu weisen und es sei ein neu-

- 31 - es psychiatrisches Gutachten einzuholen; eventualiter sei der Gutachter zur Er-
gänzung seines Gutachtens aufzufordern. Sodann sei eine hirnorganische Unter- suchung
des Beschuldigten anzuordnen und die Ergebnisse seien einem Neu- ropsychiater im
Rahmen eines Gutachtens zur Schuldfähigkeit und Massnahme- fähigkeit vorzulegen. Die
Ergebnisse der hirnorganischen Untersuchung seien sodann dem psychiatrischen Gutachter
zur Ergänzung seines Gutachtens vorzu- legen. Sodann sei ein IQ-Test des Beschuldigten
durchzuführen und die Ergeb- nisse seien dem neuropsychiatrischen Gutachter zur
Ergänzung seines Gutach- tens vorzulegen. Sodann seien dem Neuropsychiater und dem
Psychiater folgen- de Ergänzungsfragen zu stellen: "5.1. Liegt eine hirnorganische Störung
vor, welche Einfluss auf die Schuldfähigkeit (Einsichtsfähigkeit und /oder
Steuerungsfähigkeit) hat? 5.2. Wenn ja, welche und in welchem Grad? 5.3. Lässt sich eine
allenfalls festgestellte Störung behandeln? Wenn ja, in welchem Setting. 6. Den Gutachtern
seien folgende Fragen zu unterbreiten: a) Inwiefern fand die Tatsache, dass gewisse
Deliktsvorwürfe einge- stellt wurden, im Gutachten Berücksichtigung? Wenn die
Einstellung resp. die Freisprüche noch nicht berücksichtigt wurden, seien sie aufzufordern,
ihr Gutachten entsprechend zu ergän- zen. b) Inwiefern führte der psychische Stress des
Berufungsklägers (mutmassliche Vergewaltigung der damaligen Freundin durch eine
Drittperson) und die Nötigungssituation durch die Freundin im Gutach- ten zu einer
Verminderung der Schuldfähigkeit?" (Urk. 153). Der Verteidiger begründet diese
prozessualen Anträge zunächst damit, dass die Exploration des Beschuldigten die Frage
nach einer hirnorganischen Schädigung des Frontalhirns aufwerfe. Zusammen mit dem -
nur geschätzt, aber nicht getestet - tiefem IQ des Beschuldigten und der hyperkinetischen
Störung lägen somit klare Anzeichen für eine hirnorganische Schädigung vor (Urk. 153 S. 5
ff.). Wie indes- sen der Verteidiger selbst darauf hinweist, hat der Gutachter diese Frage
aufge- worfen. Er hält diesbezüglich fest, dass sich grundsätzlich zur Verifizierung des
Verdachts auf eine auch aktuell noch vorliegende hyperkinetische Störung [ein- fach auch
Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung, ADHS (ICD-10, F90.0)] eine

- 32 - neuropsychologische Zusatzuntersuchung anböte. Indessen könne im aktuellen
Begutachtungskontext darauf verzichtet werden, da eine solche selbst im Falle einer
neuropsychologischen Bestätigung nicht als psychische Hauptgesundheits- problematik des
Beschuldigten angesehen werden könne (Urk. 145 S. 48). Er be- gründet dies weiter damit,
dass sich bezogen auf die frühe Kindheit des Beschul- digten keine Anhaltspunkte dafür
ergäben, dass bei ihm unabhängig von den rein kognitiven Fähigkeiten sowie auch einer
ADHS eine schwangerschafts- und /oder geburtstraumatisch bedingte organische



Schädigung mit Auswirkung auf die Im- pulskontrolle (Stichwort Frontalhirnfunktion)
vermuten liessen könnten. Wollte man eine solche organisch bedingte
Impulskontrollstörung in den Raum stellen, so müssten sich anamnestisch bereits in der
frühen Kindheit des Exploranden Anzeichen von Verhaltensauffälligkeiten der Form von
Wutausbrüchen, häufigen Streitigkeiten mit anderen Kindern und/oder aggressive
Handlungen (objekt- oder subjektbezogen) wiederfinden lassen. Solche
Verhaltensauffälligkeiten gingen je- doch weder aus den Angaben des Exploranden selber
noch gerade denjenigen seiner Mutter hervor (Urk. 145 S. 50 f.). Diese Ausführungen sind
überzeugend. Dem Verteidiger ist nicht zu folgen, wenn er ausführt, der Gutachter habe
nicht berücksichtigt, dass auch hirnorganische Veränderungen durch spätere vom Be-
schuldigten (wiederholt) erlittene Schädelhirntraumata, insbesondere solche mit
Bewusstlosigkeit (z.B. durch eine CTE: Chronisch-traumatische Enzephalopathie) hätten
hervorgerufen werden können (Urk. 153 S. 8 ff.). Der Verteidiger verweist dabei auf
Aussagen des Beschuldigten im Gutachten, wonach er mehrere Kopf- verletzungen mit
anschliessender Bewusstlosigkeit erlitten habe, wobei die längs- te Bewusstlosigkeit wohl
über zwölf Stunden angehalten habe (Urk. 145 S. 27 f.). Der Gutachter nimmt sehr wohl
darauf Bezug. Er hält jedoch fest, dass sich aus diesen anamnestisch angegebenen
Kopfverletzungen keine solch gravierenden Schädelhirntrauma ergeben hätten, die
allenfalls zu später in seinem Leben ein- getretenen hirntraumatisch bedingten kognitiven
Einbussen geführt hätten (Urk. 145 S. 47 f.). Diese Schlussfolgerungen überzeugen,
nachdem in der Le- bensgeschichte des Beschuldigten keine Einschnitte erkennbar sind, die
auf eine verletzungsbedingte Verhaltensänderung schliessen liessen. Im Sinne einer
Längsschnittdiagnostik - so der Gutachter - liessen sich schwer beeinträchtigte

- 33 - Persönlichkeitsentwicklungsbedingungen aus den oben bereits aufgezeigten (Er)-
Schwernissen in der Kindheit und Jugend des Beschuldigten (ebd.S. 51 f.) un- schwer
herleiten. Auch wenn sich insbesondere unter Berücksichtigung der An- gaben seiner
Mutter in der adoleszentären Entwicklung des Exploranden kein durchgängiges Muster von
Impulsivität, oppositionellem Verhalten (wobei hier klar festgehalten werden müsse, dass
hiermit ein über das entwicklungspsychologisch durchaus übliche Abgrenzungs- und
Autonomiebestreben eines Kindes hinaus- gehendes Verhalten gemeint sei) und auch
Aggression erkennen lasse, so er- schliesse sich dies aber dennoch aus den Angaben des
Exploranden selber zu seinem Lebensweg und insbesondere auch aus seinen Schilderungen
zu den in- kriminierten Taten. Gerade vor dem Hintergrund dessen, dass es sich um mehre-
re Taten handle, könne man dies als Beleg für eine beim Beschuldigten vorlie- gende tief
internalisierte zwischenmenschliche Verhaltensstruktur sehen (Urk. 145 S. 54). Gestützt auf
diese nachvollziehbaren Erkenntnissen erübrigt sich deshalb die anbegehrte körperliche
Untersuchung zur Abklärung einer hirnorganischen Störung (Urk. 153 S. 9). Der Hinweis
des Verteidigers, dass der Gutachter das In- telligenzleistungsniveau des Beschuldigten
ungetestet im unteren Normbereich liegend geschätzt habe, ohne testpsychologische
Abklärung (Urk. 145 S. 42), trifft zwar zu. Der Gutachter hält aber fest, dass gesamthaft
beim Beschuldigten keine Anhaltspunkte für eine allenfalls schwangerschafts- und/oder
geburtstraumatisch bedingte kognitive Beeinträchtigung im Sinne einer leichten
Intelligenzleistungs- minderung mit der nach der ICD-10 geringsten Ausprägung einer
leichten Intelli- genzminderung (IQ zwischen 50 und 69) vorliege. Anhand der aktuellen
Untersu- chung lasse sich aus dem Gesprächskontext das Intelligenzleistungsniveau des
Beschuldigten ungetestet als schätzungsweise im unteren Normbereich liegend einschätzen.
Greife man auf die Angaben der Mutter des Beschuldigten zurück, wonach dieser von



seinen Leistungen her ein mittelmässiger Schüler gewesen sei, so lasse sich dies mit dem
wohl insgesamt 9-jährigen Schulbesuch des Be- schuldigten in Einklang bringen. Aus
gutachterlicher Sicht könne jedoch in diesem Zusammenhang festgehalten werden, dass bei
einem geschätzt im unteren Normbereich liegenden Intelligenzleistungsniveaus des
Beschuldigten eine test- psychologische Untersuchung zum gegenwärtigen Zeitpunkt
allenfalls einen ge-

- 34 - naueren Zahlenwert ergeben würde, ohne dass hiervon jedoch eine erhebliche
Abweichung zu der gutachterlichen Schätzung des Intelligenzleistungspotentials des
Beschuldigten zu erwarten stünde; insbesondere keine solche von dann al- lenfalls auch
forensischer Relevanz (Urk. 145 S. 47). Diese Begründung über- zeugt. Nebst der
Absolvierung der normalen Schule absolvierte der Beschuldigte eine
Dachdecker-Bauspenglerlehre und danach die dazumal in Deutschland noch obligatorische
Wehrdienstzeit, bevor er auf seinem Beruf weiterarbeitete (Urk. 145 S. 19 f.). Dieser Schul-
und Ausbildungsweg wäre mit der vom Gutachter ange- sprochenen Intelligenzminderung
mit einem IQ von 50 - 69 nicht möglich gewe- sen. Personen mit diesem IQ, d.h. einer
leichten geistigen Behinderung, können im Alter von 18 bis 19 Jahren das Niveau eines
Grundschulabschlusses errei- chen. Dies entspricht beim Erwachsenen etwa dem
Intelligenzalter eines neun- bis zwölfjährigen Kindes
(https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenzminderung). Die Schlussfolgerungen des
Gutachters sind schlüssig. Entgegen der Verteidigung liegt mit dem Verzicht auf eine
testpsychologische Abklärung der Intelligenz des Beschuldigten kein Kunstfehler vor. Dem
entsprechenden Antrag der Verteidigung ist nicht zu folgen. ee) In seiner eigentlichen
Stellungnahme zum Gutachten macht der Verteidiger geltend, der Verzicht auf eine
neuropsychologische Zusatzuntersuchung im Zu- sammenhang mit der vom Gutachter
diskutierten hyperkinetischen Störung sei unzulässig. Liege eine solche Störung vor, so sei
diese festzustellen, habe dies doch Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit und
Behandelbarkeit. Störungen in den Raum zu stellen, nicht korrekt zu diagnostizieren und
dann einfach beiseite- zuschieben, indem man behaupte, sie seien nicht von Bedeutung, sei
ein gravie- render Kunstfehler (Urk. 153 S. 9). Entgegen der Verteidigung argumentiert der
Gutachter nicht damit, die hyperkinetische Störung sei nicht von Bedeutung, son- dern
erklärt vielmehr, dass diese auch bei Bestätigung durch eine Zusatzuntersu- chung diese
nicht als psychische Hauptgesundheitsproblematik des Beschuldig- ten angesehen werden
könne (Urk. 145 S. 48 i.V.m. S. 150 f.). Ein Kunstfehler ist bei dieser Argumentation nicht
erkennbar, sondern vielmehr eine Wertung ver- schiedener die Persönlichkeitsstörung
begründender Faktoren.

- 35 - Der Verteidiger kritisiert sodann einen Widerspruch und eine angeblich zirkel-
schlüssige Argumentationsweise im Zusammenhang mit den diagnostischen Leit- linien für
eine spezifische Persönlichkeitsstörung i.S.v. ICD-10. Der Gutachter ha- be in Bezug auf
die hirnorganische Störung festgehalten, dass sich eine solche bereits im Kindesalter hätte
manifestieren müssen, was aber nicht der Fall gewe- sen sei. Bei Punkt 4 der Leitlinien
("Die Störungen beginnen immer in der Kindheit oder Jugend und manifestieren sich auf
Dauer im Erwachsenenalter.") habe der Gutachter dann aber festgehalten, dass sich solches
nicht mit diagnostischer Si- cherheit feststellen lasse, aber "man in einer Art Umkehrschluss
[sic!] festhalten müsse, dass das selbstbezogene zwischenmenschliche Beziehungsverhalten
des Exploranden wohl alleine schon aufgrund seiner Ausprägung einer frühen Ent-
wicklungsbasis bedurft habe, um sich aktuell in der beim Beschuldigten vorlie- genden



Form überhaupt verfestigen zu können". Damit bestätige der Gutachter also das, was er
andernorts verwirft, was widersprüchlich sei. Zirkelschlüssig sei es insofern, als der
Gutachter nicht das Vorhandensein der erforderlichen Prä- misse beweise, sondern von
einer Schlussfolgerung (welche begriffsnotwendi- gerweise nachträglich sein müsse), auf
das Vorhandensein der Prämisse schlies- se. Dies belege, dass der Gutachter nicht
ergebnisoffen arbeite, sondern vom gewünschten Ergebnis her argumentiere. Ein solches
Gutachten würde wissen- schaftlichen Standards nicht genügen (Urk. 153 S. 10). Hiezu ist
Folgendes fest- zuhalten: bei sorgfältiger Leseart das Gutachtens ergibt sich, dass der
Gutachter bereits zuvor im Gutachten eine hirnorganisch bedingte Impulsstörung aus-
schliesst (Urk. 145 S. 50 f.). Im Zusammenhang mit Ziff. 4 der erwähnten Leitli- nien
spricht er von nicht hirnorganisch bedingten Störungen. Ein Widerspruch liegt nicht vor.
Dies ergibt sich aus dem Gesamtkontext des Gutachtens und ins- besondere dem
Textabschnitt vor der eingehenden Analyse der Eingangskrite- rien, wo letztlich auch der
dann inkriminierte vermeintliche Zirkelschluss hergelei- tet wird (Urk. 145 S. 53 f.). Der
Gutachter legt offen, dass die diagnostische Si- cherheit für Störungsbeginn in der Kindheit
aufgrund der vorliegenden Informati- onsquellen (Beschuldigter und seine Mutter) - wohl
von einem wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet - ungenügend sei, weshalb er seine
Folgerungen als eine Art Umkehrschluss darstellt. Insoweit kann von einem Zirkelschluss
gesprochen

- 36 - werden. Indessen lässt sich daraus nicht eine nicht ergebnisoffene Arbeitsweise
ableiten. Vielmehr ist zu beachten, dass (offengelegte) Unsicherheiten in einem einzelnen
Punkt die Analyse nicht gesamthaft in Frage stellen. Als weiteren Kritikpunkt bringt der
Verteidiger vor, dass das Gutachten auf Basis der Anklagehypothese erstellt worden sei.
Deshalb seien Freisprüche (Vorwurf der Lebensgefährdung) bzw. Verfahrenseinstellungen
(Vorwurf der Drohung zum Nachteil von Herrn AF._____, HD der Staatsanwaltschaft) und
die zu erwartenden Freisprüche (namentlich in Bezug auf den Vorwurf der Tierquälerei)
nicht ins Gut- achten eingeflossen. Sodann seien bereits einige Punkte zum Zeitpunkt der
Gut- achtenserstellung rechtskräftig erledigt gewesen. Zufolge Fehlerhaftigkeit des
Gutachtens drohe eine Verletzung der Unschuldsvermutung, da der Gutachter von
ungesicherten Sachverhaltshypothesen auf Charaktereigenschaften schlies- se. Die Gefahr
bestehe nun, dass von diesen Charaktereigenschaften wiederum auf die
Begehungswahrscheinlichkeit geschlossen werde. Daraus ergebe sich ein Moraldilemma,
da die Richtigkeit der Gutachtensprämissen ex post festgestellt würden, um dem Gutachten
nicht die Grundlage zu entziehen. Andernfalls wäre das Gutachten und somit das ganze
Urteil anfechtbar (Urk. 153 S. 11). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Sie
widerspiegelt ein etwas seltsames Bild der Urteilsfindung und verkennt, dass das Gericht
die Frage der objektiven Tatbe- standsmässigkeit des Verhaltens des Beschuldigten
losgelöst vom Gutachten entscheidet. Da der Gutachter sodann seine
Entscheidungsgrundlagen offenlegt, ist eine Verletzung der Unschuldsvermutung nicht
erkennbar, es sei denn, die An- klageschrift an sich würde eine solche darstellen. Der
Gutachter schliesst sodann nicht von ungesicherten Sachverhaltshypothesen auf
Charaktereigenschaften, sondern untersucht umgekehrt, in welchem Ausmass der
Beschuldigte aufgrund der Ergebnisse der psychiatrischen Exploration verschuldensmässig
für seine Ta- ten geradestehen muss. Bezeichnenderweise widerlegt das Zitat des
Verteidigers auf Seite 59 f. des Gutachtens seine Hypothese, wonach das Gutachten auf
Basis der Anklagehypothese erfolge: Das Zitat steht nach der Exploration und vor der
Analyse der Tatpsychologie und Schuldfähigkeit. Sodann hat der Gutachter den



Beschuldigten im Rahmen der Anamnese u.a. minutiös zu den Anklagevorwürfen befragt,
ohne sich zur Glaubhaftigkeit zu äussern. Insoweit ist auch hier keine

- 37 - Verletzung der Unschuldsvermutung erkennbar. Bei der Diagnose einer spezifi- schen
Persönlichkeitsstörung nach ICD-10 spielen sodann allfällige Delikte keine Rolle, wie aus
den allgemeinen Eingangsrichtlinien ersichtlich ist (Urk. 145 S. 52 f.). Auch einer Tat nicht
verdächtigte Personen können Persönlichkeitsstörungen aufweisen. Betreffend
Auswirkungen auf die Strafzumessung kritisiert der Verteidiger, dass der Gutachter,
obwohl er den emotionalen Stress und Druck, dem der Beschuldig- te ausgesetzt gewesen
sei, nicht bestreite, die Einsichtsfähigkeit als dadurch nicht betroffen sehe und erkläre, er
habe sich ja körperlich zur Wehr setzen können. Der Gutachter verschweige jedoch, dass
der emotionale Stress mehrere Ursa- chen gehabt habe. Als zentrale Unterlassung moniert
der Verteidiger, dass der Gutachter mit keinem Wort den emotionalen Stress erwähne,
nachdem der Be- schuldigte gerade erst von der Vergewaltigung seiner damaligen Freundin
erfah- ren habe, was der Beschuldigte immer und immer wieder betont habe. Auch der
Umstand, dass die damalige Freundin dem Beschuldigte gedroht habe, dass sie ihn ins
Gefängnis bringen würde, wenn er sich nicht füge, habe der Gutachter nicht thematisiert.
Die Beschränkung des Gutachters auf die körperliche Überle- genheit sei eine willkürliche
Eingrenzung des Themas. Aus der Anklageschrift ge- gen AD._____ (Urk. 154/2) sei
sodann ersichtlich, unter welchem permanenten Druck der Beschuldigte im ersten Quartal
gestanden habe, der durch die üblen Androhungen seiner damaligen Freundin AD._____
hervorgerufen worden sei. Das Gutachten erweise sich diesbezüglich als unzureichend und
sei zu ergänzen (Urk. 153 S. 15 f.). Zwar ist zutreffend, dass die Anklageschrift i.S.
AD._____ vom 4. September 2017 dem Gutachter nicht vorgelegen hat. Indessen hatte der
Gut- achter Kenntnisse von der sehr konfliktreichen Beziehung (Urk. 145 S. 37, S. 62) und
auch der emotionalen Grundkonstellation am Tattag des 14. März 2014 (ebd.). Aus den
Schilderungen des Beschuldigten beim Gutachter ergibt sich, dass er als Ziel der Autofahrt
… [Ort] angegeben habe, es allerdings auch mög- lich sei, dass seine Ex-Freundin
(AD._____) zunächst noch bei ihrem vormaligen Freund habe vorbeifahren wollen, von
dem sie angeblich vergewaltigt worden sei (Urk. 145 S. 38). Aus dieser vom Gutachter
festgehaltenen Darstellung ergibt sich keine besondere emotionale Gestimmtheit als Folge
der Kenntnisnahme der Ver-

- 38 - gewaltigung der Ex-Freundin durch ihren Ex-Freund. Dieser Eindruck ergibt sich im
Übrigen auch - wie vorstehend aufgezeigt - bei der Würdigung der entspre- chenden
Aussagen des Beschuldigten im bisherigen Strafverfahren (vgl. Erw. IV. Ziff. 3.2.3.). Der
Gutachter hat unter dem Eindruck dieser Darstellung des Be- schuldigten, wie bereits
erwähnt, berücksichtigt, dass der Beschuldigte unter ei- nem gewissen emotionalen
Druck/Stress gehandelt hat. Dass vom Gutachter er- wähnte körperliche Element ist auf die
Schilderung des Beschuldigten zurückzu- führen, er sei von der Freundin "quasi ins Auto
geprügelt worden" (Urk. 145 S. 37 f.). Eine willkürliche Eingrenzung des Themas ist nicht
ersichtlich. Eine andere Wertung der vom Gutachter berücksichtigen Umstände durch den
Verteidiger vermag keine Ergänzung des Gutachtens zu bewirken. ff) Zusammenfassend ist
festzuhalten, dass die Beweisanträge der Verteidigung abzuweisen sind. Auch der Einwand,
die Verweigerung der Unterbreitung der Er- gänzungsfragen an den Gutachter würde den
Anspruch auf rechtliches Gehör massiv verletzen und zur Unverwertbarkeit des gesamten
Gutachtens führen (Urk. 164 S. 3), ist überschiessend. Die Verteidigung hatte die
Möglichkeit, bei der Gutachtenserstellung (Urk. 135) als auch im Rahmen der



Stellungnahme zum Gutachten Ergänzungsfragen zu stellen. Vorliegend wurde sodann
ausgeführt, weshalb das Gericht die Ergänzungsfragen dem Gutachter nicht unterbreitete.
Damit wurde das rechtliche Gehör gewahrt (BGer 6B_100/2017, Urteil vom

E. 9
März 2017, Erw. 3.6; BGer 6B_328/2016, Urteil vom 6. Februar 2017 E.6.4.4.). Mit dem
Gutachten ist sodann davon auszugehen, dass der Beschuldigte zu den inkriminierten
Tatzeitpunkten unter einer Persönlichkeitsstörung schweren Grades litt (Urk. 145 S. 76) und
er die Taten bei voller Schuldfähigkeit (Urk. 145 S. 62 - 64) begangen hat. 3.2.7. Insgesamt
vermag somit die subjektive Tatschwere die objektive nicht zu relativieren. Die
hypothetische Einsatzstrafe ist demnach bei 22 Monaten festzu- legen. 3.3. Die ermittelte
verschuldensangemessene Strafe kann alsdann aufgrund von Umständen, die grundsätzlich
nichts mit der Tat zu tun haben, erhöht oder herab- gesetzt werden (Täterkomponente).
Hierfür sind im wesentlichen täterbezogene

- 39 - Komponenten wie persönliche Verhältnisse, Vorstrafen, Leumund, besondere
Strafempfindlichkeit oder Nachtatverhalten massgebend. 3.3.1. Zu Vorleben und
persönliche Verhältnisse ist Folgendes festzuhalten: Der Beschuldigte ist in der
Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) als Einzelkind in der damaligen DDR aufgewachsen.
Nach der Trennung der Eltern und der Wieder- vereinigung Deutschlands zog der
Beschuldigte gemeinsam mit seiner Mutter nach Westdeutschland (… [Ort]). Im Alter von
14/15 Jahren habe er mit Drogen- konsum angefangen, zur Zeit konsumiere er nur noch
Bier und v.a. Cannabis. Im Jahr 2007 zog der Beschuldigte in die Schweiz. In Deutschland
absolvierte er ei- ne Lehre als Dachdecker und arbeitete in der Folge kontinuierlich in
seinem Be- ruf. Er lebt alleine, zahlt für sein Kind in Deutschland € 273.– pro Monat. Für
die Wohnungsmiete zahlt er gemäss eigenen Angaben anlässlich der Berufungsver-
handlung Fr. 1'500.–. Seine Schulden, welche sich früher auf Fr. 180'000.– belie- fen, habe
er gemäss seinen Angaben deutlich reduzieren können (Urk. 105 S. 47, Ziff. 4.2.3.1.; Prot.
II S. 7 ff.; Urk. 126/4/7 S. 1 ff.; Urk. 145 S. 18 ff.). Aus der Lebensgeschichte und den
persönlichen Verhältnissen sind dem Be- schuldigten vor dem Hintergrund des
psychiatrischen Gutachtens vom 6. Juli 2017 eine leichte Strafminderung zufolge der
offenbar vorhandenen, seine Le- bensführung im Allgemeinen beeinträchtigende
Persönlichkeitsstörung zuzubilli- gen. Eine besondere Strafempfindlichkeit im Sinne von
Art. 47 Abs. 1 StGB ist nicht ersichtlich. 3.3.2. Der Beschuldigte weist 4 grösstenteils
einschlägige Vorstrafen auf (Urk. 119). Er wurde am 11. März 2008 von der
Staatsanwaltschaft See/Oberland wegen Fahrenlassens ohne Haftpflichtversicherung,
Fahrens ohne Haftpflichtver- sicherung (leichter Fall), Fahrens ohne Führerausweis,
Führens eines nicht be- triebssicheren Fahrzeuges, Fahrens in fahrunfähigem Zustand und
Verletzung von Verkehrsregeln zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 130.–, be-
dingt vollziehbar, und zu einer Busse von Fr. 600.– verurteilt. Am 21. August 2009 wurde
er ebenfalls von der Staatsanwaltschaft See/Oberland wegen Fahrens in fahrunfähigem
Zustand, Widerhandlungen gegen das SVG und Übertretung der VZV zu einer unbedingten
Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 120.– verurteilt.

- 40 - Am 26. April 2012 verurteilte ihn das Bezirksgericht Uster wegen (mehrfachen)
Fahrens in fahrunfähigem Zustand, mehrfachen Fahrens ohne Führerausweis mehrfachem
Vergehen gegen das BetmG und Vergehen gegen das Waffenge- setz, Hinderung einer
Amtshandlung, Verletzung von Verkehrsregeln und mehrfa- chen BetmG-Übertretungen zu
einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe von



E. 10
Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtli- chen
Verteidigung, werden zu vier Fünfteln dem Beschuldigten auferlegt und zu einem Fünftel
auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtli- chen Verteidigung werden auf die
Gerichtskasse genommen. Die Rückzah- lungspflicht im Umfang von vier Fünfteln bleibt
vorbehalten.

E. 11
Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an − die amtliche Verteidigung im Doppel für sich
und zuhanden des Beschuldigten − die Staatsanwaltschaft See/Oberland − den Justizvollzug
des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste − die Privatklägerin
Kantonspolizei Zürich, Recht/Organisation − den Privatkläger D._____ − den Privatkläger
C._____ (Eine begründete Urteilsausfertigung - und nur hinsichtlich ihrer eigenen Anträge
(Art. 84 Abs. 4 StPO) - wird den Privatklägern nur zugestellt, sofern sie dies innert 10
Tagen nach Erhalt des Dispositivs verlangen.) sowie in vollständiger Ausfertigung an − die
amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten − die
Staatsanwaltschaft See/Oberland

- 53 - und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälli- ger
Rechtsmittel an − die Vorinstanz (mit dem Ersuchen um Vornahme der erforderlichen Mit-
teilungen an die entsprechenden Stellen [an die Lagerbehörden betref- fend
Beschlagnahmen und an die Kantonspolizei Zürich gemäss § 54a PolG betreffend
Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen Gefährdung des Lebens]) − den Justizvollzug des
Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste − das Migrationsamt des
Kantons Zürich − das Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich, Abteilung Administrativ-
massnahmen, Richterliche Fahrverbote, 8090 Zürich − die Koordinationsstelle VOSTRA
mit Formular A und B − in die Akten GG110057 des Bezirksgerichtes Uster betreffend
Ziffer 6 − die Kantonspolizei Zürich, Zentralarchiv Entscheide, Postfach, 8021 Zürich
(gemäss § 54a PolG).

E. 12
Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf- sachen
erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen,
begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge- richtsgesetzes
vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. Die Beschwerdelegitimation und die
weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen
des Bundesgerichts- gesetzes.

- 54 - Obergericht des Kantons Zürich II. Strafkammer Zürich, 21. Dezember 2017 Der
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